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HANAUER FRIEDHÖFE

■  Hauptfriedhof 
Birkenhainer Straße 2 · 63450 Hanau 

■  Friedhof Kesselstadt 
Baumweg · 63454 Hanau 

■  Friedhof Mittelbuchen 
Am Kirchberg · 63454 Hanau 

■  Friedhof Klein-Auheim 
Seligenstädter Straße · 63456 Hanau 

■  Waldfriedhof Großauheim 
Neuwirtshäuser Straße · 63457 Hanau 

■  Ruhewald Hanau 
Alter Kahler Weg · 63457 Hanau 

■  Friedhof Wolfgang 
Aschaffenburger Straße · 63457 Hanau 

■  Friedhof Steinheim-Nord 
Herrmann-Ehlers-Straße · 63456 Hanau 

■  Friedhof Steinheim-Süd 
Vogelsbergstraße · 63456 Hanau 

■  Jüdischer Friedhof Hanau 
Mühltorweg · 63450 Hanau  
(Grünfläche, keine Bestattungen, Denkmalschutz,  
Friedhofsträger: Stadt Hanau) 

■  Jüdischer Friedhof Steinheim 
Odenwaldstraße · 63456 Hanau (Friedhofsträger: Landesverband 
der Jüdischen Gemeinden in Hessen) 

■  Jüdischer Friedhof Kesselstadt 
Baumweg · 63454 Hanau (Friedhofsträger: Landesverband  
der Jüdischen Gemeinden in Hessen) 

Friedhöfe 
Hanau Infrastruktur Service 
Eigenbetrieb der Stadt Hanau  
Birkenhainer Straße 2 · 63450 Hanau 
Telefon: 06181-2950-2266 
Telefax: 06181-2950-4021 
E-Mail: his-friedhof@hanau.de



GRABARTEN UND -KOSTEN

HANAUER FRIEDHÖFE 
 
In der schwierigen Phase des Verlustes und des Abschied -
nehmens von einem lieben Menschen stürmen viele Dinge 
auf uns ein. In der ersten Trauerphase sind wir oft einfach 
nicht in der Lage, an alles zu denken. Viele notwendige Forma-
litäten sind zu regeln, und es stellen sich auch Fragen nach 
der Bestattungsart und den damit verbundenen Kosten.  
 
Mit diesem Faltblatt möchten wir Sie über die Angebote  
der Hanauer Friedhöfe informieren und Ihnen die damit ver -
bundenen Gebühren und Entgelte aufzeigen. Unsere Mit -
arbeiterinnen und Mitarbeiter stehen Ihnen gerne beratend 
zur Seite und informieren Sie ausführlich. Wir sind auch  
Ansprechpartner für alle Ihre Fragen rund um die Bestattung. 
 
Besuchen Sie die Hanauer Friedhöfe. Sie sind neben Orten 
der Abschiednahme und der Trauer auch Orte der Begegnung 
und des Lebens. Die Hanauer Friedhöfe sind großzügige 
Parkanlagen, die zur Besinnung und zum Verweilen einladen. 
Sie sind gleichzeitig auch ein Spiegel der Hanauer Stadt -
geschichte. Besuchen Sie die Gedenkstätten und begeben Sie 
sich auf die Spuren bekannter Hanauer Persönlichkeiten. 
 
 
 
 

 
Ausführliche Informationen finden Sie auch im Internet: 
www.hanau.de

REIHENGRABSTÄTTEN 
 
Die Gräber werden der Reihe nach vergeben und können 
nach Ablauf der Ruhefrist (20 Jahre) nicht verlängert werden. 
 
Erdreihengrab 
Grabstätte 800,– € 
Bestattung 1.200,– € 
 
Urnenreihengrab – ohne Kremierungsentgelt 
Grabstätte 600,– € 
Bestattung 320,– € 
 
Rasengrabstätten für Urnen – ohne Kremierungsentgelt 
Die Beisetzungsfläche wird der Reihe nach vergeben. Die  
Ruhefrist beträgt 20 Jahre. Das Rasengrab für Urnen ist ein 
Urnenreihengrab, in dem einen anonyme Beisetzung erfolgt. 
Die Urnenbeisetzungen sind in diesem Fall auf besonders 
ausgewiesenen Flächen in der Rasenfläche möglich. 
 
Grabstätte inkl. Rasenpflege für 20 Jahre 900,– € 
Bestattung 320,– € 
 
Erdrasengrab 
Das Erdrasengrab ist ein Erdreihengrab, in dem einen anonyme 
Beisetzung erfolgt. Die Erdbeisetzungen sind in diesem Fall 
auf besonders ausgewiesenen Flächen in der Rasenfläche 
möglich. Es erfolgt keine Einzelgrabkennzeichnung. Das  
An legen einer Grabanlage ist nicht gewünscht. Ein Namens-
schild am gemeinschaftlichen Grabmal kann über den  
Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service bezogen werden. 
 
Grabstätte inkl. Rasenpflege für 20 Jahre 900,– € 
Bestattung 1.200,– € 



GRABARTEN UND -KOSTEN

Rasengrabstätte für Urnen unter Bäumen –  
ohne Kremierungsentgelt 
Beisetzungen von Urnen sind auch in der Rasenfläche unter 
Bäumen möglich. Der Anknüpfungspunkt ist hier der Baum. 
Das Anlegen einer Grabanlage ist nicht gewünscht. Ein  
Namensschild am gemeinschaftlichen Grabmal kann über 
den Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service bezogen  
werden. Ruhefrist beträgt 20 Jahre und ist nicht verlängerbar. 
 
Grabstätte 900,– € 
Bestattung 320,– € 
 
 
WAHLGRABSTÄTTEN 
 
Diese Gräber können nach Ablauf der Ruhefrist von 20 Jahren 
gegen eine erneute Gebühr verlängert werden. Sie dienen 
der mehrfachen Beisetzung und sind von der Grundidee  
so konzipiert, dass sie einer Familie für mehrere Generationen 
als letzte Ruhestätte dienen können. Je nach Verfügbarkeit 
kann die Grabstätte ausgewählt werden. 
 
Erdwahlgrab 
Grabstätte je Grabstelle 1.300,– € 
Bestattung 1.300,– € 
 
Urnenwahlgrab – ohne Kremierungsentgelt 
Grabstätte für 4 Urnen 1.300,– € 
Bestattung 320,– € 
 
Baumgrabstätten für Urnen 
Beisetzung von Urnen am Fuße eines Baumes. Die Errichtung 
eines einzelnen Grabbeetes ist nicht erwünscht. Die Ruhe-
frist beträgt 20 Jahre. Eine Weiterbeleihung ist nach Ablauf 
der Ruhefrist gegen eine erneute Gebühr möglich. 
 
Grabstätte für 4 Urnen inkl. Rasenpflege für 20 Jahre 1.800,– € 
Bestattung 320,– € 

Kolumbarien (Urnenwände) – ohne Kremierungsentgelt 
Urnenwände dienen der oberirdischen Beisetzung von 
Urnen. In einer Urnenkammer können 2 Urnen beigesetzt 
werden. Die Ruhefrist beträgt 20 Jahre. Eine Weiterbeleihung 
ist nach Ablauf der Ruhefrist gegen eine erneute Gebühr 
möglich. 
 
Urnennische inkl. Verschlussplatte 2.800,– € 
Bestattung 160,– € 
 
 
KREMATIONSENTGELTE 
 
Einäscherung eines Verstorbenen bis 10 Jahre 249,90 € 
Einäscherung eines Verstorbenen ab 10 Jahre 509,32 € 
 
Gerichtsmedizinische Untersuchung bei Einäscherung 
2. Leichenschau bei Einäscherung 95,20 € 
 
 
ZUSATZLEISTUNGEN 
 
Es gibt viele Möglichkeiten, eine Trauerfeier individuell zu  
gestalten. Gerne steht Ihnen die Friedhofsverwaltung bei  
Fragen zur Verfügung.  
 
Benutzung der Trauerhalle 200,– € 
Nutzung der Orgel 30,– € 
Nutzung der Audioanlage 15,– € 
 
 
RÄUMUNG VON GRÄBERN 
 
Urnengräber 250,– € 
Erdreihengräber 350,– € 
Erdwahlgräber, je Grabstelle 500,– € 
 
Die Preise sind Endpreise inklusive aller Gebühren  
und Steuern. 



BAUMGRÄBER 
 
Der Baum bildet ein wachsendes, im Wandel der Jahres -
zeiten veränderliches Grabmal, das einen Ort der Ruhe und 
der Kraft bietet. Die Naturverbundenheit und die Ortsnähe 
stehen im Vordergrund bei dieser Art der Bestattung. 
  
Im Bereich der Baumgräber ist eine Wiese angelegt, die 
Pflege der gesamten Anlage wird von den Friedhofsgärtnern 
der Stadt Hanau übernommen. Das Anlegen von einzelnen 
Grabbeeten ist nicht vorgesehen, Grabbeigaben können im 
Rahmen der Beisetzung abgelegt werden, später wird die 
Fläche wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt. Das 
bietet die Möglichkeit, dass sich die ursprüngliche Pflanzen-
vielfalt auf der Fläche entfalten kann und so einen natür -
lichen Grabschmuck bildet.  
 
Dadurch entfällt ebenfalls die zum Teil kosten- und zeit -
intensive Grabpflege durch Angehörige, man kann diesen 
Ort jederzeit aufsuchen, um nachzudenken, aufzuatmen 
und seine Trauer zu bewältigen. 
  
Um die Baumgräber als Wahlgräber zu platzieren, wird  
ein Kreis um den Baum gezogen, dieser Kreis wird in vier 
gleich große Teilsegmente untergliedert. Je ein Teilsegment 
bildet die Grabfläche, in der bis zu vier Urnen beigesetzt 
werden können. 
 
Die Baumgräber werden auch als Urnenreihengrab als  
sogenanntes Rasengrab unter Bäumen angeboten.

KOLUMBARIEN (URNENWÄNDE) 
 
Urnenwände oder sogenannte Kolumbarien dienen der 
oberirdischen Beisetzung von Urnen. Die Urnenkammern 
dienen der Aufnahme von 2 Urnen.  
 
Die Urnenkammer ist mit einer Platte dauerhaft zu ver-
schließen, die von der Stadt Hanau vorgegeben ist und zur 
Aufnahme der Inschrift der Verstorbenen dient. Die Anlage 
und Pflege obliegt ausschließlich der Stadt Hanau. 
 
Die Urnenwände sind auf fast allen Friedhöfen der Stadt  
zu finden.



RUHEWALD HANAU 
 
Am Fuß eines Baumes die letzte Ruhe finden zu können,  
ist für viele Menschen ein bestärkender Gedanke. 
 
Das Wachstum und Grün der Bäume im Frühling stehen für 
das Leben – die fallenden Blätter im Herbst für die Vergäng-
lichkeit. Der Baum ist somit ein Sinnbild für den Kreislauf 
des Lebens.  
 
Naturnahe Bestattung 
 
Der Ruhewald Hanau bietet Menschen, die sich für diese  
Bestattungsform entscheiden, eine naturnahe Bestattung der 
Urne im Wurzelbereich der Bäume. Um die Wurzeln können 
pro Baum bis zu maximal 32 Urnen beigesetzt werden. 
 
Die Anlage und Pflege der Grabstätten übernimmt die  
Friedhofsverwaltung der Stadt Hanau. Der natürliche Wald-
Charakter soll gewahrt bleiben. Daher sind Grabschmuck 
und Grablichter nicht gestattet.  
 
Es gibt Gemeinschafts- und Wahlbäume. Auf Wunsch sorgt 
die Friedhofsverwaltung für eine einheitliche Kennzeich-
nung mit dem Namen sowie Geburt- und Sterbedaten der 
Verstorbenen in dem Bereich der Grabstätte. 
 
Auskünfte erteilt die Friedhofsverwaltung per  
E-Mail an his-friedhof@hanau.de oder unter der  
Telefon-Nummer 06181-2950-2266.  
 
Weitere Informationen zu den Hanauer Friedhöfen: 
www.hanau.de

WALDBAUM-REIHENGRAB 
ohne Kremierungsentgelt 
 
Beisetzungen von Urnen sind im Ruhewald Hanau unter 
Waldbäumen möglich. Der Anknüpfungspunkt sind mehrere 
Bäume, an denen die einzelne Grabstelle der Reihe nach 
vergeben wird. Das Anlegen einer Grabanlage ist nicht  
gewünscht. Ein Namensschild am gemeinschaftlichen Grab-
mal kann über den Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur  
Service bezogen werden. Die Ruhefrist beträgt 20 Jahre  
und ist nicht verlängerbar. 
 
Grabstätte 900,– € 
Bestattung 320,– € 
 
 
WALDBAUM-WAHLGRABSTÄTTEN 
ohne Kremierungsentgelt 
 
Die Grabstätte kann je nach Verfügbarkeit ausgewählt  
werden. Die Beisetzung erfolgt an den Wurzeln der aus -
gesuchten Wahlgrabstätte. Die Errichtung eines einzelnen 
Grabbeetes ist nicht erwünscht. Die Ruhefrist beträgt  
20 Jahre. Weiterbeleihung ist nach Ablauf der Ruhefrist 
gegen eine erneute Gebühr möglich.  
 
Grabstätte für 4 Urnen 1.800,– € 
Bestattung 320,– € 
 

RUHEWALD HANAU



SEITZSCHE KAPELLE

KOLUMBARIUM IN DER SEITZSCHEN KAPELLE  
Bei der Seitzschen Kapelle* handelt es sich um eine neu -
romanische und unter Denkmalschutz stehende Ruhestätte 
auf dem Hanauer Hauptfriedhof. Die älteste Bestattung in 
dem malerischen Grufthaus fand im Jahr 1909 statt.   
Die Beisetzung im innenliegenden Kolumbarium bietet eine  
besondere und einmalige Art der Verabschiedung und des 
Andenkens. Die Seitzsche Kapelle wurde im Innenbereich 
umfassend neugestaltet. So wurden Fußboden und Wände 
erneuert, eine stimmungsvolle Beleuchtung installiert und 
eine Heizung integriert.  
Die Ruhestätte ist für die Allgemeinheit nicht zugänglich. 
Der Zutritt zur Urnenkammer ist den Angehörigen vorbe -
halten. Hierfür erhält jeder Berechtigte bei Erwerb des  
Nutzungsrechts einen entsprechenden Schlüssel. Für mobi -
litätseingeschränkte Personen ist eine bewegliche Rampe 
als barrierefreier Zugang vorhanden.  
Die Urnenwände des Kolumbariums bieten Platz für ins -
gesamt 48 Urnenkammern zur Aufnahme von 96 Schmuck-
urnen in separaten Gedenknischen.   
Anstatt Kerzen werden in den Gedenknischen der jeweiligen 
Kammern energiesparende LED-Leuchten verwendet. Wir 
bitten davon abzusehen, Blumenschalen und Gestecke in 
den Gedenknischen sowie in der Kapelle abzustellen. Kränze, 
Blumenschalen, Gestecke sowie Sargauflagen können  
an einer speziell hierfür vorgesehenen Ablagefläche vor der  
Kapelle abgelegt werden. 
 

 

 
Ausführliche Informationen finden Sie auch im Internet: 
www.hanau.de 
 
 
* Die Seitzsche Kapelle wurde um 1900 als großbürgerliches Mausoleum  

der Familien Seitz, Körbel und Traxel errichtet.

URNENNISCHEN IN DER SEITZSCHEN KAPELLE  
AUF DEM HANAUER HAUPTFRIEDHOF 
 
Urnennische für die Dauer von 20 Jahren 4.500,– € 
Weitere Überlassung pro Jahr 225,– € 
 
Bestattung in der Urnennische 
Bestattung 160,– € 
 
Kremationsentgelte 
Einäscherung eines Verstorbenen bis 10 Jahre 249,90 € 
Einäscherung eines Verstorbenen ab 10 Jahre 509,32 € 
 
Gerichtsmedizinische Untersuchung bei Einäscherung 
2. Leichenschau bei Einäscherung 95,20 € 


